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Zuwendung 2023 für ein Klimaangepasstes Waldmanagement für den Stadtwald Bad Dürkheim

Beschlussvorschlag:

Die Zuwendung ist zweckgebunden und darf nur für das Projekt „Klimaangepasstes

Waldmanagement“ auf den entsprechenden Waldflächen verwendet werden.

Den Vorschlägen von Revierleiter Johannes Rottländer zur Verwendung der

Zuwendungsmittel wird zugestimmt.

Den Flächenstilllegungen am Schmelzer Hang (6,8 ha) sowie der dem keltischen Ringwall

vorgelagerten Waldflächen in den Größenordnungen von 2,9 ha, 5,7 ha und 3,5 ha wird

zugestimmt.

Bürgermeister/Dezernent:

Finanzielle Auswirkungen:

Kostenträger 555100

Kostenstelle 111100

Konto 414410

Betrag: 32.318,00 €

Begründung:

Die Stadt Bad Dürkheim hat mit Antrag vom 16.02.2023 bei der Fachagentur

Nachwachsende Rohstoffe e. V. (FNR) die Gewährung einer Zuwendung auf Basis der

Fachbereich/Sg.:
1.1

Az.: Datum:
08.11.2023

Vorlage Nr.
2023/0259/1.1

Beratungsfolgen TOP Termin Zuständigkeit Abstimmung

Ausschuss für Weinbau,

Landwirtschaft und Forsten

Ö 14.11.2023 Entscheidung



Richtlinie für Zuwendungen für ein Klimaangepasstes Waldmanagement des

Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) für den Stadtwald Bad

Dürkheim gestellt.

Im August 2023 hatte eine Nachfrage bei der FNR ergeben, dass die vorgesehenen

Bundesmittel für das Land Rheinland-Pfalz ausgeschüttet sind, aber evtl. von anderen

Bundesländern nicht abgerufene Bundesmittel im Herbst 2023 noch verteilt werden.

Erfreulicherweise erhielten wir am 02.10.2023 einen Zuwendungsbescheid in Höhe von

32.318,00 €.

Dies entspricht dem Zeitraum 11 Monate (01.02.-31.12.2023) = also ab Antragsmonat.

Die Zuwendung wird als Projektförderung gewährt. Die Zuwendung ist zweckgebunden und

darf nur für das Projekt „Klimaangepasstes Waldmanagement“ auf den entsprechenden

Waldflächen verwendet werden.

Der Revierleiter des Forstzweckverbandes Ganerben, Johannes Rottländer, wird in der Sitzung

am 14.11.2023 Vorschläge für die Verwendung vorstellen.

Auch die weiteren im Forstzweckverband Ganerben beteiligten Gemeinden haben eine

Zuwendung erhalten.

Am 23.11.2023 findet die nächste Verbandsversammlung des Forstzweckverbandes Ganerben

statt. Dann wird über das weitere, möglichst gemeinsame Vorgehen, auch im Hinblick auf die

Überprüfung der Verwendung der Zuwendungsmittel, gesprochen werden.

Gemäß dem Zuwendungsbescheid, der die Flächengröße des Stadtwaldes mit 352,56 ha

angibt, müssen 5 % = 17,63 ha Stadtwald stillgelegt werden.

Hierzu wurden im Vorfeld der Beantragung durch Herrn Rottländer bereits Flächen

ausgewählt. Zum einen handelt es sich um eine Fläche am Schmelzer Hang (6,8 ha), zum

anderen um Flächen die dem Ringwall vorgelagert sind (2,9 ha, 5,7 ha, 3,5 ha), sodass das

befahrbare Innere des Ringwalls bewirtschaftet bleiben kann. Insgesamt können somit 18,9 ha

stillgelegt werden.

Anmerkung: Die Flächenstilllegungsflächen sind als Anlage beigefügt.

Auch für die künftigen Jahre wird versucht, eine Zuwendung aus den Bundesmitteln für den

Stadtwald zu erhalten.

Anlagen:

Flächenstilllegungsflächen

Anlage 1 – Schmelzer Hang

Anlage 2 –Waldflächen Ringwall




